 Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen e.V. 
DK 1/09 Antrag: L1 
Antragsart: Bereich: 
0 Beschlussantrag (8 Wochen-Frist) Haushalt A - 0 

0 Änderungsantrag (2 Wochen-Frist) Weiterbildung / Bildungspolitik B - 0 

0 Zusatzantrag (2 Wochen-Frist) A2 Berufsausübung D - 0 

0 Initiativantrag (auf DK) Satzung / Geschäftsordnung E - 0 

0  Leitantrag Organisationsentwicklung F - 0 

Arbeitsmarktpolitik H - 0 

Berufungen I - 0 

Europafragen K - 0 

Leitantrag L - X 
Fachpolitik M - 0 

Gesellschaftspolitik O - 0 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kostenschätzung BGst: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kostenschätzung HH-Ausschuss: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Stellungnahme der Antragskommission: 

Begründung: 
Antragsteller / Untergliederung: Sektion Klinische Psychologie 

Datum / Unterschrift 20.03.09 Henri Viquerat 

===================================================================== 

Betr.: Inklusion behinderter Kinder ins Regelschulsystem – Umsetzung der UN-Konvention für die Rechte behinderter Menschen
Antrag: 

Die DK möge beschließen: 

Die DK möge den Verbandsvorstand beauftragen, in Kooperation mit der Sektion Klinische Psychologie folgende Position in der Öffentlichkeit zu vertreten:

Der BDP sieht sich insbesondere aufgrund seiner Ethischen Richtlinien verpflichtet, den Prozess der Umsetzung der UN-Konvention für die Rechte behinderter Menschen (Behindertenrechtskonvention) kritisch zu begleiten. Er setzt sich deshalb mit den psychologischen Kompetenzen und Leistungen seiner Mitglieder intensiv für die Inklusion behinderter Kinder ins Regelschulsystem ein. 

Die DK 2/09 und DK 1/10 ist über die diesbezüglichen Aktivitäten des Verbandes und politischen Ergebnisse zu informieren.
 
Begründung: 
A  Der BDP und seine Ethischen Richtlinien
1. Mit seinen Ethischen Richtlinien verpflichtet sich der BDP mit seinen Mitgliedern, die Würde und Integrität des Individuums zu achten und sich für die Erhaltung und den Schutz fundamentaler menschlicher Rechte einzusetzen. 
2. Psychologen sind aufgrund ihres Studium der Entwicklungs- und Sozialpsychologie und der systematischen Beobachtung des menschlichen Erleben und Verhaltens besonders dafür sensibilisiert, Folgen von Ausgrenzung, von Vorurteilen jeglicher Art und darauf basierende Menschenrechtsverletzungen zu erkennen und wirksam hiergegen anzugehen. In ihr Handeln beziehen die Psychologen die Erkenntnisse der neueren Hirnforschung mit ein.
B Bedeutung von Inklusion für Kinder

1. Behinderte Kinder profitieren in „inklusiven“ Schulen im Zusammensein mit den gesunden Gleichaltrigen. Dabei können einseitige Begabungen und Kompetenzen erkannt und im Kontext des gemeinsamen Lernens mit anderen Kindern gefördert werden. Alle Kinder lernen unterschiedliche Begabungen wert zu schätzen und sich gegenseitig hierin zu unterstützen. Dabei lernen auch die nicht behinderten Kinder, eigene Stärken und Ressourcen realistisch einzuschätzen und zu erweitern, dabei aber auch eigene Schwächen zu akzeptieren und sich trotz dieser nicht als „Looser“ zu empfinden. Auf diesem Weg können alle Kinder in gegenseitiger Verantwortung in die Rolle des Helfers hineinwachsen. Dies ermöglicht soziales Lernen und stärkt die Persönlichkeitsentwicklung. Vor allem wird so Aussonderung und Selektion wirksam begegnet. 

2. Erfolgt keine Inklusion ins Regelschulsystem so führt dies zu einer Beeinträchtigung von Selbstwert, zu Entmutigung und nachlassende Leistungsbereitschaft aufgrund fehlender Motivation. Dies bestätigen auch die Untersuchungsergebnisse der Hirnforscher, die nachwiesen, dass und warum ein Gehirn ohne Aussicht auf Erfolg nicht lernen kann. 

3. Die deutsche Übersetzung ist von der Konvention nicht als „authentische“ Sprachfassung anerkannt, da sie nicht in allen Punkten die Normen der Konvention inhaltlich richtig wiedergibt. Insofern ist sie in den entsprechenden Teilen nicht rechtlich verbindlich. 
 Vor allem werden bei der deutschen Übersetzung die englischen Begriffe „inclusion“ mit „Integration“ beziehungsweise „inclusive“ mit „integrativ“ und „inclusive education system“ mit „integratives Bildungssystem“ übersetzt. Der Begriff „Inklusion“ geht jedoch einer effektiven Teilhabe von Menschen mit Behinderungen über das hinaus, was traditionell mit „Integration“ gemeint ist: Es geht nicht nur darum, innerhalb bestehender Strukturen auch für Behinderte Raum zu schaffen. Statt dessen sind die gesellschaftlichen Strukturen so zu gestalten und zu verändern, dass sie der realen Vielfalt menschlicher Lebenslagen – gerade auch von Menschen mit Behinderungen – von vornherein besser gerecht werden. 
4. Die Behindertenkonvention verpflichtet insofern nicht lediglich dazu, Kinder mit Behinderung in das bisherige Regelschulen zu integrieren sondern es muss eine Inklusion in dieses Schulsystem stattfinden. In einer solchen muss die Einsicht vorherrschen bzw. die Grundhaltung bestehen, dass Menschen - und damit auch Kinder/SchülerInnen – verschieden sind. Mit diesem Ansatz steht die inklusive Schule allen Kindern und so auch denen mit Behinderung offen und berücksichtigt dabei die individuelle Dispositionen eines jeden Kindes. Jedes Kind erhält die Unterstützung und Hilfe, die es für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben benötigt. Mit diesem Grundsatz folgt die Pädagogik der inklusiven Schule der Aussage von Richard VON WEIZSÄCKER „Es ist normal, verschieden zu sein“.
C Auftrag der Konvention für die Bundesregierung
1. Mit der zum 01.01.2009 von der Bundesrepublik Deutschland ratifizierten Behindertenrechtskonvention verpflichteten sich die Regierungen des Bundes und der Länder, die volle und gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen an unserer Gesellschaft herbeizuführen. Inklusion muss dabei unabhängig von Geschlecht, Sprache, Behinderung und sozialer Herkunft erfolgen. Indem die Behindertenrechtskonvention durch Bundestag und Bundesrat verabschiedet wurden, entsteht für die Bundesregierung die Verpflichtung darauf zu achten, dass die Zusagen der Konvention überall in der Bundesregierung realisiert werden. 
2. Mit der Ratifizierung der Behindertenrechtskonvention verpflichteten sich sowohl die Bundesregierung in Umsetzung der Bundestagsbeschlüsse als auch die Länderregierung in Umsetzung der Entscheidungen des Bundesrates, für Menschen mit Behinderung Chancengleichheit herzustellen, der bisherigen Selektion entgegenzuwirken und die bereit seit über 30 Jahren bestehende strukturelle Menschenrechtsverletzung zu unterbinden. 

3. Kinder mit Behinderungen haben wie gesunde und leistungsfähige Kinder ein uneingeschränktes Menschenrecht und somit auch das Recht auf volle, gleichberechtigte Inklusion in eine Regelschule. Durch eine gleichberechtigte schulische und eine damit einhergehende soziale Inklusion werden sie in ihrer psychischen Gesundheit gefördert und so psychischen Erkrankungen vorgebeugt.
D Auftrag der Konvention für die Länder im föderalen System der Bundesrepublik

1. Derzeit werden den Förderschulen in den einzelnen Bundesländern extrem unterschiedliche Quoten von Kindern zugewiesen (in manchen bis zum Doppelten des Bundesdurchschnitts) und dies selbst in sozial vergleichbaren Wohnquartieren. Hieraus wird erkennbar, dass die diagnostischen Verfahren für die Zuweisung höchst unpräzise sind. Vor allem werden in vielen Ländern die positiven Wirkungen einer inklusiven Beschulung missachtet. Es mag wohl für viele Zuweiser (Sonderpädagogen) auch die existenzielle Sicherung der eigenen Förderschule maßgeblich die Entscheidung mitbestimmen. Füssel/Kretschmann sprach deshalb bereits 1993 von einem „Ressourcen-Förderungs-Dilemma“
.

2. Alle Bundesländer haben sich im Bundesrat durch die Mitunterzeichnung der „Übereinkunft über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“ zur Inklusion aller Schüler ins Regelschulsystem verpflichtet.
 Damit gingen sie die Selbstverpflichtung ein, dass in allen Bundesländern gleichermaßen die bisherige Selektion, die sich in der Einschulungspraxis behinderter Kinder in Förderschulen niederschlägt, schrittweise der Beschulung und Inklusion ins Regelschulsystem weicht. 

3. Der Bund hat die Aufgabe darüber zu wachen und dafür zu sorgen, dass die Verpflichtung zur Inklusion behinderter Kinder ins Regelschulsystem gleichermaßen von allen Bundesländern eingehalten wird. Gegebenenfalls hat er geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um solches zu befördern. Durch seine Zustimmung zur Anwendung und Umsetzung der Statuten der Behindertenrechtskonvention kann und darf er sich nicht der Verantwortung entziehen.

E Kosten eines inklusiven Schulsystems

1. In den von Preuss-Lausitz
 2000/2002 veröffentlichten empirischen Vergleichsstudie (bisher einzige deutsche Studie zu dieser Thematik, wobei die Erhebungen in drei Bundesländern erfolgten) wies er nach, dass bei Blick auf alle Kostenfaktoren und Kostenträger gemeinsamer Unterricht zumindest kostenneutral, wenn nicht sogar günstiger ist (siehe hierzu auch die Untersuchungsergebnisse von 
. Basierend auf den Erkenntnissen seiner Untersuchungen entwickelte Preuss-Lausitz ein integrationsstützendes und zugleich effektives Ressourcenmodell.
 2008 veröffentlichte Preuss-Lausitz zur genannten Thematik noch ein weiteres Gutachten
. 
2. Der BDP weist auf die Gefahr hin, dass eine Umwandlung der bisherigen Regelschulen in inklusive Schulen vorrangig unter Kostenaspekten betrachtet wird und dabei zum „Sparmodell“ missbraucht wird – er wendet sich ausdrücklich gegen eine derartige Tendenzen. Selbst wenn die Umstellung von der Förder- in die inklusive Schule vorübergehend höhere Kosten verursacht, darf diese nicht hinausgezögert werden. Durch diese Umstellung wird vor allem langfristig ein positiveres Sozialklima erreicht, wodurch z.B. Mobbing wirksam begegnet werden kann.
Forderung des BDP

Der BDP fordert die Regierungen des Bundes und der Länder und alle im Bereich der Bildung Verantwortlichen in Deutschland sowie alle seine Mitglieder dazu auf, die strukturellen und institutionellen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass künftig Regel-„Schulen alle Kinder, unabhängig von ihren physischen, intellektuellen, sozialen, emotionalen, sprachlichen oder anderen Fähigkeiten aufnehmen
“ mit dem Ziel einer vollgültigen Inklusion behinderter Kinder ins Regelschulsystem. 

Kostenschätzung: 
 Anhang: 
Deutsche Gesetze welche Aussagen zu den Rechten behinderter Menschen beinhalten und im Verlauf der letzten 20 Jahre erlassen wurden:

· Durch die auch in Deutschland ratifizierte UN-Kinderrechtskonvention
 (Vollversammlung der Vereinten Nationen im November 1989) wurden die Rechte von Kindern und Jugendlichen gesondert festgeschrieben.
 

· 1994 wurden im Grundgesetz in Artikel 3, Absatz 3 die Rechte Behinderter verankert: "Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden". 
· In den vergangenen Jahren wurden insbesondere in folgenden Gesetzen die Rechte der Behinderten hervorgehoben: 
· Das Behindertengleichstellungsgesetz, 
· das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, 
· das Sozialgesetzbuch IX, mit dem Versprechen zur Selbstbestimmung und Teilhabe
Wer gegen die genannten Gesetze verstößt, hat allerdings bisher kaum mit Sanktionen zu rechnen und wer sich darauf beruft, kann dies selten mit Erfolg tun.

Zum 01.01.2009 wurde die UN-Konvention für die Rechte behinderter Menschen ratifiziert. Es ist darauf zu achten, dass diese Konvention nicht den gleichen Weg in eine gewisse Bedeutungslosigkeit nimmt, wie ihre Vorgänger!

� Selbst geistig behinderte Kinder profitieren aufgrund des ihnen möglichen Imitationslernens.


� Stellungnahme des Deutschen Instituts für Menschenrechte zum „Entwurf eines Gesetzes zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 13.Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit Behinderungen sowie zu dem Fakultativprotokoll vom 13. Dezember 2006 zum Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“ anlässlich der Öffentlichen Anhörung des Ausschusses am Montag, den 24.11.2008, S. 6 ff.


� Füssel, H.-P./Kretschmann, R. (1993): Gemeinsamer Unterricht für behinderte und nichtbehinderte Kinder. Pädagogische und juristische Voraussetzungen. Witterschlick/Bonn: Wehle.


� Daran ändert sich auch nichts, wenn das englische Wort Inklusion in der deutschen Übersetzung durch das Wort Integration ersetzt wurde (siehe Punkt C Ziffer 3) 


� Siehe hierzu Brigitte Schumann: Werden die UN den behinderten Kindern helfen TAZ 12.11.08: „Skandalös ist, ..., dass Berlin die Umsetzung des Rechts auf Bildung an eine von der Kultusministerkonferenz eingerichtete Arbeitsgruppe abtritt. Die anderen sagen kühl: Das geht gar nicht anders, weil die Länder nun mal zuständig seien. Und raten hierzu: Abwarten! Denn wenn die Länder sich jetzt nicht bewegen, dann wird es zu Konflikten mit der UN kommen – und mit der Bundesregierung. Die dürfe gar nicht tatenlos zuschauen, wenn die Länder Rechte behinderter Kinder verletzen, die sie, die Regierung, anerkannt habe.


� Preuss-Lausitz, U. (2000): Kosten bei integrierter und separater sonderpädagogischer Unterrichtung. Eine vergleichende Analyse in den Bundesländern Berlin, Brandenburg und Schleswig-Holstein. Frankfurt am Main: Max-Traeger-Stiftung.


Preuss-Lausitz, U. (2002): Untersuchungen zur Finanzierung sonderpädagogischer Förderung in integrativen und separaten Schulen. In: Eberwein, H./Knauer, S. (Hrsg.): Integrationspädagogik. 6. Auflage. Weinheim und Basel: Beltz, S. 514-524.


� Domen, D./Fuchs, K. (2008):Teilhabe durch qualitativ hochwertige und gut ausgebaute Bildungs- und Betreuungsstruktur sichern. Berlin, Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie


� Preuss-Lausitz, U. (2008): Probleme der Definition und Sicherung von Ressourcen sonderpädagogischer Förderung, Erschienen in: Arnold ( Graumann / Rakhkochine (Hg.): Handbuch Förderung. Beltz: Weinheim und Basel 2008, S. 457-463


� Preuss-Lausitz, U. (2008): Gutachten zum Stand und zu den Perspektiven der sonderpädagogischen Förderung in den Schulen der Stadtgemeinde Bremen


� Salamanca Statement der UNESCO (1994)


� Das Übereinkommen über die Rechte des Kindes, kurz Kinderrechtskonvention, (� HYPERLINK "http://de.wikipedia.org/wiki/Englische_Sprache" \o "Englische Sprache" �engl.� Convention on the Rights of the Child, CRC) wurde am � HYPERLINK "http://de.wikipedia.org/wiki/20._November" \o "20. November" �20. November� � HYPERLINK "http://de.wikipedia.org/wiki/1989" \o "1989" �1989� von der � HYPERLINK "http://de.wikipedia.org/wiki/UN-Generalversammlung" \o "UN-Generalversammlung" �UN-Generalversammlung� angenommen und trat am � HYPERLINK "http://de.wikipedia.org/wiki/20._September" \o "20. September" �20. September� � HYPERLINK "http://de.wikipedia.org/wiki/1990" \o "1990" �1990�, dreißig Tage nach der 20. Ratifizierung durch ein Mitgliedsland in Kraft. Beim Weltkindergipfel im selben Jahr verpflichteten sich die Regierungsvertreter aus der ganzen Welt zur Anerkennung der � HYPERLINK "http://de.wikipedia.org/wiki/Konvention" \o "Konvention" �Konvention�.


� Hierzu aus Bernd Overwien, Annedore Prengel (Hrsg.) Recht auf Bildung - Zum Besuch des Sonderberichterstatters der Vereinten Nationen in Deutschland - Verlag Barbara Budrich, Opladen & Farmington Hills 2007: „Die Situation von Kindern mit Auffälligkeiten und Behinderungen leidet darunter, dass gemeinhin Defizite als Abweichungen von einer unterstellten Normalität zum Ausgangspunkt einschlägiger Regelungen genommen werden, statt das jeweils eigene Persönlichkeits- und Begabungsprofil zugrunde zu legen. Die Folge sind Selektionsmechanismen, die die Kinder immer stärker in defizitorientierte Lern- und Lebensformen ausgrenzen.“





